
 

 

 

  

Berufszulassungen und  
staatliche Anerkennungen/Gleichstellungen von 

Pflegepädagoginnen/Pflegepädagogen B. A. der KSH 

 

Lehrkraft für den praktischen Unterricht und die Praxisbegleitung  
an privaten Berufsfachschulen für Pflege in Bayern 1 

Genehmigungsfreie Einstellung unter folgenden Voraussetzungen: 
 Pflegefachabschluss (§§ 1, 58 und 64 PflBG) 
 min. 6 Monate einschlägige Berufserfahrung  
 min.12 Wochen Praktikum an einer Berufsfachschule für Pflege und 

eine erfolgreiche Lehrprobe (im Praxissemester zu Modul B8 

Fachlehrkraft für Pflegeberufe und Praxisbegleitung 
an kommunalen und staatlichen beruflichen Schulen in Bayern2 

Zulassungsvoraussetzungen nach § 25 QualVFL: 
 Abschluss einer Ausbildung zur Pflegefachkraft 
 min. 6 Monate hauptberufliche Berufserfahrung in der Pflege 
 Abschluss Pflegepädagogik B. A. 
 min. 12 Wochen Praktikum an einer Berufsfachschule für Pflege 
 Bewährungsjahr an einer kommunalen oder staatlichen beruflichen 

Schule in Bayern mit Abschluss der Eignungsprüfung zur Qualifikation 
als Fachlehrer/in 

Praxisanleitung 
in Einrichtungen für die praktische Pflegeausbildung 

Gleichstellung von Pflegepädagogik B. A. mit der Weiterbildung zur Praxis-
anleitung (§ 57 Abs. AVPfleWoqG) unter folgenden Voraussetzungen3 
 min. 1 Jahr Berufserfahrung als Pflegefachperson 
 min. 16 Stunden Hospitation bei einer qualifizierten Praxisanleitung 
Anerkennung berufspädagogischer Studienleistungen auf die jährliche 
Pflichtfortbildung für Praxisanleitungen (§ 4 Abs. 3 PflBG)4 
 Antrag der Studierenden VdPB unter Vorlage einer Bescheinigung 

des Prüfungsamtes über die erbrachten Studienleistungen  

Einrichtungsleitung  
in vollstationären Pflege- und Senioreneinrichtungen in Bayern5 

Anerkennung/Gleichstellung unter der Voraussetzung: 
 min. 40 Stunden Praktikum in einer vollstationären Einrichtung der 

Pflege und für ältere Menschen (§ 57 Abs. AVPfleWoqG) 
 Studium nach StuPO Version 2014/15 (Studienbeginn 2014-2019) 

Amtliche Schreiben/Bescheide zu den Anerkennungen/Gleichstellungen:  
1) Bayerisches Staatsministerium für Unterricht und Kultus vom 21.03.2022 
2) Staatsinstitut IV Ausbildung von Fachlehrern an beruflichen Schulen, 19.05.2022  

https://staatsinstitut4.de 
3) Vereinigung der Pflegenden in Bayern (VdPB) vom 01.09.2021 
4) Vereinigung der Pflegenden in Bayern (VdPB) vom 05.08.2021 
5) Vereinigung der Pflegenden in Bayern (VdPB) vom 20.07.2021 

https://www.stmgp.bayern.de/gesundheitsversorgung/gesundheitsberufe/pflegekraefte/ 

Weitere Berufschancen  
in nicht reglementierten Berufsfeldern 

 

Übernahme von Funktionen  
in der Aus-, Fort- und Weiterbildung 

Management- und Leitungsaufgaben  
in der praktischen Ausbildung 

Fach- und Organisationsberatung,  
Personal- und Qualitätsentwicklung 

Lehre und Forschung an Hochschulen 

gutachterliche Tätigkeit (als Pflegeexpertinnen) 

Gesundheitsförderung und –bildung 

Verlagstätigkeit (Lektorat) 

Unternehmensberatung (Entwicklung von Schulungen) 

Wissenschaftliche Karriere 

Befähigung zu einem Masterstudium 

 


